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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

ES KANTONS SOLOTHURN 

2 I] . ',;: \ ·)182 ' o. '•J 'i,} 1·~ .! ... 

VOM 

21. Juni 1982 Nr. 1769 

EG mniken und Gretzenbach: De f , Genehmigung der Bauland 
umlegung "Aarefeld 11 

Mit Beschluss Nr. 3733 vom 8. Juli 1980 hat der Regierungs 
rat die von den Gemeinden Däniken und Gretzenbach gemeinsam 
durchgeführte und unterbreitete Baulandumlegung "Aaz efie Ld 11 

grundsätzlich genehmigt. 

Die Gemeinden wurden beauftragt, die Baulandumlegung ver 
marl<.en und vermessen zu lassen; diesem Auftrag sind sie 
na chqekommen , Ier def ini ti ven Genehmigung steht daher nichts 
im Wege, nachdem die Gemeinden bestätigt haben, dass die 
definitiven Pläne mit Ausnahme der bereits neu getätigten 
Tausch- und Kaufgeschäfte mit der grundsätzlichen Genehmi 
gung übereinstimmen. Die Gebührenbefreiung wurde schon an 
lässlich der grundsätzlichen Genehmigung aucgesprochen. 
Eine. Genehmigungsgebühr ist ebenfalls schon erhoben worden. 

Es .wi.rd .· 

beschlossen : 

1. Die Baulandumlegung "Aarefeld" der Einwohnergemeinden 
Däniken und Gretzenbach wird im Sinne von§ 21 der Ver 
ordnung über Bau Landuml.equnq und Grenzbereinigung vom 
1 o. April 19 79 gestützt auf die vorgelegten Unterlagen 
definitiv genehmigt. 
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2. Die Amtschreiberei Gösgen, 0lten, wird boauftragt, den 
neuen Besitzstand im Grundbuch einzutragen • 

.. ~.,. .. ~, ··-··-· -· ·-· .. ~.,- . . .. _, .. ~r Staatsschreiber: 

- Bau-Departement· (6) pw/br 
Re ch't ada en s t; pw 

- Hochbauamt 
_ Tiefbauamt 
- Amt f-Ur Raumplanung . (4), mit je 2 Exemplaren gen. Pläne 

(Leinwand), Eigentümerverzeichnis und Di.enstbarkeiten 
bereinigung 

_ Kreisbauamt II, 4600 0lten (2 ), mit je 1 Exemplar gen. 
Pläne, Ei.gentürner.verzeichnis und Dienstbarkeitenbereinigung 

- Amtschreiberei Gösgen, 4600 Olten (2 ), mit je 1 Exemplar 
gen. Pläne' Eigentümeiverzeichnis und Di.enstbarl<ei tenbe- 
reinigung, EINSCHREIBEN ... 

- Ammannamt der Einwohnergemeinde, 46 58 Ui.niken (2), mit 
je 1 Exemplar gen. Pläne, Eigentümerverzeichnis und 
Di.enstbarkeitenbereinigung, EINSCHREIBEN 

· · Ammannamt der Einwohnergemeinde, 5 014 Gretzenbacb (2), 
mit je 1 Exemplar gen. Pläne, Eigentümerverzeichnis und 
Di.enstbarkeitenbereinigung, EINSCHREIBEN 

- Baukommission der Einwohnergemeinde, 4658 lliniken 
- Baukommission der Einwohnergemeinde, 5 014 Gretzenbach 
- Amtsblatt, Publikation des Dispositivs, Ziffer 1 
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Die Einwohnergemeinden Dänik~n und Gretzenb~ch unterbreiten die 
. - ~"~ l".•:•."""·--·::-T ~;,:--~~ ... ••:n-_........,....,~~ 

_ gemeinsam durchgeführte Baulandumlegung "Aarefeld" zur grupdsätzlichen 
· ,Genehmigung. Die Lan'dumlegÜ~gsäkten lagen in der Zeit vom 6. März 
'bi'.s 06 .' Ap:ril 1978 öff~~t1i6h>-~J}'. Während dieser Frist h~ben 11 
~ .... 1 ;- ·J--:. ·.\--: .. ·,·:_:, - · · - ··_'.,f{f: I -~: _:-~:·· _ . · _· . . - - .· .. 
·urundei'geritümer beim Gemeinderat Däniken und 7 Grundeigentümer beim 
Gemeinderat Gretzenbach E{~si}r1

ache erhoben. Gegen den Entscheid des 
--C) : Gemeirideral~s- Därifken haben 7 Grundeigentümer 'und gegen den Entscheid 

des Gemeinderates Gretzenbach 6 Gründeigenttlrner Beschwerde beim 
Reg i er-ung sr-a't e~g1::[,eicht. 

Der Regii6rungsrat~·:dte1lt f'e s t-vund zieht in Erwägung: 

- · ' . : CU<f : ;--; j:; . · ·, J i -, : 
·· Beamte des Bau-Depar+ement.es führten im Beis.ein der Beschwerde- 

L-:::"führer und ihrer Vertreter,-:: H~rrn Hildeb;;nd vom Ingenieur.büro 
... ~-- •n. 

Hediger und Hildebrand, 01 tent '~d-- den d~rneindevertretern Partei- 
verhandlungen durch. An dieseh Verhandlungen wurde versucht, eine 

( Einigung zu erzielen.•·· 

Aufgrund dieser Verhandlungen vrurden andere Grundstückzuteilungen 
studiert, in neuen Plänen festgehal ten_i··ünd allen betroffenen 
Grundeigentümern zur Einsicht und Stellungnahme unterbreitet. Einige 

l,:>. Grundeigentümer haben diesen neuen Vorschlägen zugestimmt. Dadurch 
konnte auf das sonst notwendige Planauflageverfahren verzichtet 
werden. Auch die Gemeinderäte von Däniken und Gretzenbach haben 
den neuen Parzellenzuteilungen zugestimmt. 

II 

Die verbleibenden Beschwerden sind im folgenden zu behandeln und 
f\•·y '.··.· ' .·: -_ .s:E._ ,· _·:-:.::~. --.--------=-~ . . ·zu entscheiden. Die Beschwerdeführer sind Eigentümer in dem durch 
den Plan berührten Gebiet der. Gerneinde.n Däniken und Gretzenbach • 

. ; /;,,_._, 1:,·<Dfe :'.Besch\'ferderi ·_ sind rechtzeitig eingereicht worden, so dass darauf 
einzutreten ist. 
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1. HansMorach, vertreten durch Dr. Stefan Müller, Fürsprech, 0lten. 
Der Beschwerdeführer hat den Abänderungsvorschlägen am 19. Februar 
und am 10. April 1980 zugestimmt, ebenso die direkt betroffenen 
Nachbarn. Mit diesen J\.en_derungsvorschlägen wurde auch festgehalten, 
das s der Beschwerdeführer dem Nachbarn Kiefer als Ersatz für die 
abzubrechende Grenzmauer eine neue Grenzmauer inkl. Gartenzaun auf 
seipe Kosten ~rric;h-ten wird und dass d,ie wegfa,ll?pclen. 0bs:tbäume 

• • :·:·: .•• '· .:. ·-·': •• ~: •.• ~--· 1. ::· .• 111 . .,::.,: :_ J.: ·-··' :: ·,._: '. : _·_. ·.. : .. . . ··. . .' , I . • • • • 

. . nach den speziellen Bedingungen geschätzt und errt schädd.g't .werden. 
:.···~:_,!'L.J.f;_ :·=·.-;·· -~::1.~ .. J;··-c.-:; ·- .. -_~_ : ; .. ·· ·\'•-=- · __ :··· _. :· .· '_:,. . ·. •. · · · ._. ···· ·· 

Die tei.lweise wegfallende Gartenparzelle von Herrn Kiefer wird 
:· ~• rf :-~:.: ·· i • { : • • • .' ·•. . : . • .7. ' . . . . , • ' ; .' . ' . , . . . .. . :, . . 

.. , zu Las t.en der Gesamtumlegung wi_eder beschaffen. Di_e Beschwerde ist 
j • • :' i : ·. ~ , .. 1 • • • : • • • / • • • • . • • • • . • . • : • : : • • • • • • • • • ~ • • • ' . : • 

': _ . ..-· ·:·:· -:,;d:a~i\ ~e~E.?Ilstandsl~:s und ,.am 8; M~i 1980 ~urückgez~gep w9r:den. Si- 
wird · von der Ce schäf t skon tr-o.Ll.e abgeschrieben. . . . .. 

. . . =- . . . ' . . . . . 

. '..:• •. ;'.-o,::, .~ •. · ,i}.l:l. die. :Kps_t~n des yerfahr_ens hat Herr Morach 50 Frank.eh zu be 
zah Len.j, der .~e~t ist·. zur-ückzuer-s'ta+ten, •· 

1. 

2. f if',!_Il_§__l1_9ig_er _ß,g_~c!.~frau B. Maurer,;_Bill~~~ '\ v~rtrefeii. durch 
Dr. R. Stephani, Fürspr~ch, Badep. Die Beschw.e-rdeführerinnen 
stellen vor allem Entschädigungsbegehren. Auf diese kann je 
doch nicht eingetreten werden. Im gegebenen Zeitpunkt haben 
sich die kantonalen Schätzungsins:t~nze:n_. damit zu befassen. Die 

• ; . . • • •• . • , ••.... · . • i • . .••• ".. • J . . . . 

Beschwerci~ wurd~ am .21 •. Deze~ber 1979·' zurückgezogen; s.i e wird .. · .. ~,.·;. ;. : ·:·· ... i./ :·,· ·· .. .'<\·:··-·;·· :·,· -.-.·. . . "f :,J:.·/·. : ··:·.· ... ·:1;_., : .. :; .. 

von der Geschäftskontrolle ~bgeschriebep~ 
,• ; ' ; '·;· •• • '. \ ' :. ·._· \1 ·.); , ; i_ '. ' _ _..:: , ; ' 1 : •• •• ' ' , • • • ~ f , .' 

An dieKost~n.des Verfahrens haben die Beschwerdeführerinnen 
je 50 Franken zu bezahlen; der Rest wird zurückerstattet.· • 

. . 3.:• :fra.:r.1~Jfes~, ve:rtreten: durch Dr. R. Stei:ner; Rürsprech,' 01 ten. 
:Aµch dieser Be schwende.rühr-er- · macht vorwiegend Errt.schädd.gung a 
anspruche .geltend. Auf.diese kann; wie bereits oben dargelegt, 
im B,auland-µmlegungsverfahren nicht eingetreten werden: Damit haben 
sich. die kantonalen .Schät;zungsinstanzen zu be ra s serr. Wegen.-r:der 

. ·:fute.;ilung wurden .Abäncter-@gsvorschläge erarbeitet·. und. vom-Be 
schwerdeführer am .22,. Februar .1980 dur-ch.tse tne ·Unterschrift 
gutgeheissen. Die von der Ver..schiebung betroffenen Grundeigentümer 
haben der Aenderung ebenfalls zugestimmt. 
:!.i.:_·:,L)!_"•>-~--•-:_:,'_1 .. · ... '..- .. ~L'.·•:·~ j"'_·_ · ... ·,·:.~ . :·_::. ;-{':'.·iL.'.r~:-:,~•.·:·l _·. 
Die Beschwerde wurde .am 9. April 19ß.0 zurückgezogen u,ncl.,wird 

--.•--~-~ .. ,- .:·::)_'._ .. , .. --:· ... ··: -,; ·-: ;.::~!. ;·;f~:.c~-~ ··1-.:~"r.t.t: __ ; •.·.::· --- __ ;•-.'''_ ·.- _- .. . -_,;,,,:·_,)_;::: : :. 

-"-~~ _der Ger~hf,f\~~.pr~~~-~~e ,_abgeschrieb,en. ,.,. _. . .. _./ ,·,c:•.:·•:, ,F,, •. 

:i: , ·r ,,:, An;idi~. K;ostE:!q_._.des:.'.V:-_er±'apnE?ns: 'hat Herr He.as: 50 Franken zu, üezahlen; 
der Rest wird zurückerstattet. 
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( 

4. A_r~in _Hybschrrüd~ vertreten durch Dr. Gaston Kupper, Fürsprech, 
Olten. Nachdem aufgrund der Verhandlungen neue Pläne erstellt 
wurden und der Beschwerdeführer diesen neuen Zuteilungsvor 
schlägen am 18. Februar 1980 zugestimmt hat, wird die. 
Beschwerde gegenstandslos. Die .andern betro-:fenen Grundeigentümer 
haben der Aenderung ebenfalls zugestimmt. Die Beschwerde ist am- 
17. April 1980 zurückgezogen worden. Es rechtfertigt sich, Herrn 
Hubschmid einen Anteil von 50 Franken an die Kosten des Verfahrens 
aufzuerlegen; der Rest wird zurückerstattet. 

5. ·wal ter Huber . ...,..,..,.._...,,.,...__ ,..,_,.._...~ 

Gegen den Entscheid des Gemeinderates vom 2~ Juli 1979 erhob 
Wal t·er Huber am 9. Juli 1979 Be schwcr-d e beim· Regierungsrat und 

. reichte ·,in der Folge noch weitere 4 Schreiben an das Bau- 
.·; Depar-t'emerrt .. Er erklärt sich mit der ihm zugeteilten Par-ze LLe 
nicht einverstanden und verlangt eine andere Zuteilung;Eine 
.andet-e Zuteilung ist jedoch aus technischen wie aus rechtlichen 
Grüriden nicht möglich. Die betroffenen anderen Grundeigentümer 
sind.mit•einer Aenderung·der Zuteilung nämlich ebenfalls nicht 
einverstanden und eine besser geeignete-Parz.:ellE! steht.nicht 
zur Verfügung. 

Der Beschwerdeführe;' reichte gegen die; Zuteilung im ersten 
Planauflageverfahren am 3. April i978' Einsprache-beim Gemeinderat 
ein und verlangte eine Zuteilung in der Nähe seines bisherigen 
Besitzes. Der Gemeinderat hat.diese Einsprache gutgeheissen und 
eine neue Planvariante ausarbeiten lassen •. Dieser Variante haben 

' . . . . . . . . . . . 

""{' 

verschiedene davon betroffene Grundeigentümer nach langwierigen 
Verhandlungen schriftlich zugestimmt. Nur der Beschwerdeführer ver 
weigerte die Zustimmung, nachdem er :sich zuerst damit einver 
standen erklärt hatte~ _Aufgrund dieser Verhandlungen und 
Zustimmungen der andern Grundeigentümer führte der Gemeinderat 
eine Zweitauflage vom 12. Mai bis·12. Juni 1979 dUrch. Gegen diese 
Auflage erhob 1/ifal ter Huber fristgemäss Einsprache. Er möchte nun 
wiederum dort zugeteilt ·werden, wo die er.ste Auflage es vor 
gesehen hatte. Der Gemeinderat hat jedoch dieses Begehren ab- 
gelehnt, weil es wieder der Zustimmung der Betroffenen, die zur 

'Abänderung gemäss der Zweitauflage ihre Zustimmung gegeben haben, 
oder einer dritten Auflage bedurft hätte, und weil-der Gemeinderat 
die in der ersten Planauflage gutgeheissene Einspr.:acbe hätte in 
Wiedererwägung ziehen und dann abweisen müssen. 



Df,e .neue Parzelle .Ld eg t e:twas .wBite.r .. qstlich seines bisherigen 
:· !Grundstückes J ist :·etwas länger und schmäler als setn _al.tes 
Grundstück. Es ist nicht .angebr-ach tj, h-i.er von schlechterer:n land .. 
zu sprechen, weil es sich nicht. um sogenanntes Auf s.toasLand und 
ri{chtum Sumpfland handelt. Das ne\;lgeformte Grundstück.ist überbau- . . . . . 

bar . Das Land des Beschwer.defüh:r~~~ l:i,egt in der Iridus tr-d ezone und 
kann nicht für sich allein ·industriell genutzt werden, weder im •~-- _. _,, ~-~-=- -----= .. =-. ·.~:-T.'30'"~~,.. •• ""'"--=---- - . . .. ,,....~. . . . . . ..,..,,_~ 

·· •':':,., · · alten noch im neuen Zus tiand;' Eine Industrielandumlegung dar-f nicht ~,........,..,. ..,.._..__,._.......,. ...,..,.,.,... .,~:..c~--=~--- -.-.---- ... ~=- -.-.--==:. . . . . . . 

mit einer Landumlegungin: de;:r Woh11zone verglichen werden~ In beiden 
Fällen sind andere Kriterien massgebend, die hier aber nicht im 
einzelnen-aufzuführen sinq •. Für_eine Nutzung als Industrieland 

' . . ~ . . . .. . 

ist das Grundstück an.sich gut.gelegen und kann sicher ohne 
Scpwi er igke i t.en. verä1.rn S ert, ,. ;#-~~de~~" ~Öf: ~rn sich .. do~t In.dt;i~t-ri e- 

1 r ! .betriebe anzu~iedeln g~_cienl.{~11: llrld: ·c1~;, B~s~hw~r~efilhr'et . ~irien • 
· -•·-- ·· - · · · · . . -. .. .L:·~ - · .i. :: .. :.-··: •. : ,-:::.· -~1 .. _::~--·:, 1·:· -. : :· ·:·.- ,-~:-.•-·.: ... .--: ·.:,! ·: 

._,, ,§J.ngemE?s_~~nen Preis yer:l,.a:r1gt.~. . : .. . . >. ~.- . ~ _ ··-· · · · ·· 
· 1 Das's keine andere Zuteilung mehr mög.Lf.ch . ist,muss . sich d~r Beschwerde 
,·,L; führ~r· selber zuschreiben. Mit: der Lm zweiten Planauflageverfahren 
vorgesehenen Zuteilung·wird_nämlich eindeutig.den Grundsätzen einer 

· 'Baulandumlegung nach Baugesetz. entsprochen, so dass diese Zuteilung 
ohne weiteres genehmigt werden kann. Die Beschwerde ist abzuweisen; 
cier Beschwerdeführer nat eine Entscheidgebühr :von 150 Franken 

. ,.-·:·. 
-~ .. ·' ,. zu bezahlen, ari.~.w~lche der geleistete Kostenvorschuss arig~rechnet 

- wird. 

. .. '.·-:··· 
••• 0 hO O .; 0 • •~ •, : .- 

Die ·'.Beschwerdeführerin'beantragt/ die Baulandumlegung se'i nicht 
zu g~ne~igeri und zwar a"i:.1s· folgendeh Gründen: - . • 
Es. sei; .. nf.ch t angebracht, dass ·sie Land für St~assenar~al Ohne jede 
Ent~chädigung, ~bt;eten müsse.- D~~ Land sei ~um ~oll,~n · V~rkehrswert . . ~ . . . . . . 

.. zu vergüten. Anstelle der gep.lanten Strasse sei e iri Geleiseanschluss 
' • - • ' • • •• , • ,, ' • ' ' , 

1 
, -- ' • ~ , " _; ••• ; _- . • 1 -~ 

1 
• ,' I ~ '. •• ; ) • ' i . : . • · 

vprzllsehen. Dur-eh den Eilgµ_tbahnhof seien ihrer' Liegenschaft Min- 
derwerte ents:ts3-nden. 

. ::: /. 

Den Geleiseanschluss hat d Le Gemeinde nicht geplant, weil sie die 
· ··· Erschliessung .über' -·einen Weg in, diesem Zeitpunkt als besser 

:geeignet .be tr-acht e t , Diese Ansi,cht .d s t richtig. Zudem, kann das 
. : ·• ··'- .·_. 

spätere Gelei-se ohnerwe.i t er'e s im• jetzt ausgeschä edenenB'tr-as sen 
areal 'geplant und auch gebaut. werden. Diese Planung bietet keine 

· ~Schwierj,gkeit-en1 ist. jedoch nicht Gegenstand des Baulandumlegungs- 
verfahrens •. !'. · ; · ··.- .\ " . .\ . ' ·i.:,; 
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Die andern.beiden vorgebrachten Beschwerdepunkte sind Minderwerts 
und Entschädigungsfragen, welche nicht durch den Regierungsrat 
sondern durch die kantonalen Schätzungsinstanzen zu behandeln 
und zu entscheiden sind. 

Auf die Beschwerde wird deshalb in diesem Verfahren nicht ein 
getreten. Die Erbengemeinschaft hat an die Kosten des Verfahrens 
100 Franken zu bezahlen, welche mit dem geleisteten Kostenvorschuss 
verrechnet werdEn. 

7 • .Hans_ ~uenberßer _,un_§.Söhl1(~. iq_ l;Ls3:~h~as~:l.J9.~id3:ti.2n, vertreten 
durch Dr. Gaston Kupper, Für-spr-ecb .O'l ten. Der Be schwer-duf'ühr-er 
stellt den folgenden Antrag: Das Grundstück GB Däniken Nr. 290 
sei in die Baulandumlegung einzubeziehen. 

( Das Grundstück GB Däniken 290 und GB Gretzenbach 105 seien so zu 
verlegen, dass eine nicht vom projektierten Geleise durchschnittene 
Fläche geschaffen werde. Die Umlegungskosten seien grundsätzlich 
festzulegen; die Bruttolandfläche sei für die Berechnug des Land 
abzuges für Strassen nur zu 1/3 und für die Berechnung der Um 
legungskosten nur zu 1/4 einzubeziehen; das Land sei angemessen 
zu entschädigen. Sofern die Beschwerde nicht gutgeheissen werde, 
sei eine angemessene Entschädigung zu leisten. Diese Anträge 
wurden ausführlich begründet. Im Baulandumlegungsverfahren legt 
der Gemeinderat die Umgrenzungslinie des Umlegungsgebietes fest. 
Der ,:Regierungsrat hebt diese Abgrenzung nur dann auf, wenn sie 
will½ürlich und/oder qualifiziert unangemessen ist. Im folgenden 

( ist di~ Abgrenzungslinie auf obige Kriterien zu überprüfen. Die 
Abgrenzungslinie verläuft nordöstlich des Grundstückes GB Däniken 
Nr. 290 und entspricht dem Gemeindegrenzverlauf. Alle in diesem 
Bereich liegenden Grundstücke auf dem Gebiet der Einwohnergemeinde 
Gretzenbach sind in die Baulandumlegung einbezogen worden. ·Alle 
Grundstücke, 0ntlang.der Gemeindegrenze bis zur Firma Kumrrier 
und Matter· und entlang der Schachen s tz-a sse .auf dem Gebiet der 
G.emeinde Däniken, sind nicht in die Bau Ianduml.egung einbezogen 
worden ... 

Di'ese Abgrenzungslihie 1st nicht-'unzweckmäss'ig und niclit willkürlich 
festgelegt worden. Das Grundstück GB bä:riiken 290 bedarf in dieser 
Form und in dieser Lage keiner Umlegung. Di0se Parzelle ist mit 
GB Gretzenbach 105 derart verbunden, dass von einem arrondierten 
Grundstück gesprochen werden kann. Der südwestliche Verlauf der 
Grenze weicht nur etwa s0 von einem rechten Winkel gegenüber der 
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Strassenachse ab';: -~a;'\~~he·zu einem ·1d·e~li0.stand entspricht. Zu- 
dem weist daitGrun:d:stücik 290 z·usa~en ~Lt: deri südlich des 
geplanten Geleis~·s verbttibenden .Res+gruhdstück,es :GB G~·etzenbach 
105 noch eine rechtwinklige Tiefe von 20 bis 45 Met0r auf~ Diese 

· · Fläche lässt sich als Lager-f'Läche, die von Br::;trieben benötigt 
0\•rerd'.en9 ·und ... für Bauten '-' allerdings nicht für<grosse · Hallen - 
Verwenden. · Zudem soll das geplante Gelr;ise sowieso erst· ge- 
baut werden, wenn es die Anstösser wünschen. Das Geleisetrat~se 
wird dann so ver-Lcgt ; dass darüber hinweg gefahren und die F'Lächen 
integrier~. werden können, Das von. der Beschwer-de.rühr er-Ln gestellte 
Begehren, wonach die Fläche des Grundstückes 290 so auf ;das_ 
Gemeindegebiet Gratzenbach zu v~rlegen sei, dass sie dep ~lten 105 
parallel zur Schachenstrasse verlaufend zug e t.e.LL t wird, muss als \i) 

,,, ·unrealistisch bezeich~et werden~ Die. FoJ.ge wäre ei~e ~ventuelle 
·:·1.C\ :;._-:--_;-~-- - .. :_~;~·- . . - - . . ··_ . . . . ... - ; . · ... ; : ~- . 

Grenzbereinigung zwischen den beteiligten Gemeinden Däniken und 
G;etzenbach und den Ei;nbezUg weiterer G;·undstilcke;· in die Bauland- 

.,,;· umlegung·, · insbes~nd~r;~. gie Grundstücke des· Albert Werfeii · von 
·, . . . ' -·: ,·:·11--: : ,-•, . ... . . . - .- ... 

Däniken. Damit würden 'aber .neue wesentliche Pr'ob Leme und auch 
Umtriebe geschaffen, di'e' in keinem Verhältnis zum erreichb13.ren 
Resultat stünden. r· 

Aus diesen Gründen !Ili~J?sen die be.i.den Begehren abgewiesen werden. 
Ebenso kann dem Begehren um .t;eilweise Entl~stung vom Strassenabzug 
nicht entsprochen wer-den , . Das, Gebot ·der Rech t.sg.Le.i.chhe.L t verlangt 
eine grundsätzlich gl

1
eiche Behandlung der. Grurid,eigentümel".t da es 

sich bei Baulandumlc.gungen um ein sogenanntes Gemeinschafts_i.,;erk 
handelt. Alle. Grundeigenttimer im Bereiche. _einer Bau.Landuml.cgung 
haben die gleichen Rechte und Pf'Läch ben.. 

·Alle andern Beschwerdepunkte beziehen.sich auf Entschäd1gungs- 
. · .' .. fragen, welche nicht Gegenstand dieses Ver-f'ahr-eris : s ind-, 'Es .karm 

darauf nicht eingetrc:ten werd0n. Damit haben sich allenfalls die 
'k~ntorialen Schättungsinstanzen zu gegebener Zeit zu befassen. 

.. . . 

. : Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Der 
Beschwer-de t'ühr-er- ha t eine Entscheidgebüh:r· inkl. Auslagen von 

;<;:Jl.:,O Franken 'zu bezah'Len , welche mit dem geleisteten Kostenvor 
.schus s ·verrechnet werden. 

-·.·.t. 

_1_:· ... :: .. ·; , i . ~ _~ ~; :·. : ' ·.~ • ; .•. 1. _·::.:.- • ••• ; .1 
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E~!:lWOhrn~rgemeinde Gretzenbach 

8. Erbeng_E?n1einschafU•. Sch":nk§I: ·t FiJ:IT_l<?-_ ~ayr..§.L;ZeI!l§'n1Y@:r:er1:fcLbs).k9 
vertreten durch Dr. W. Hagmann , Fürsprech, Olteii .. 

t.ufgrund der Verhandlung vom 11. Dezember 1979 und·. einer neuen 
Zuteilung konnten die Beschwerden Ar~riedigend 
B~ide Grundeigentümer h8be,n>'die ,iust.immung zur 
unterschriftlich bestätigt':(F'irma Favr e am -17. 

, . . ~ 

gelöst werden. 
neuen Zuteilung 
DE}zember 1979 ~ . 

( 

und die Erbengemeinschaft V. Schenker am 8. Januar 1980). 
. . ! . . 

Ebenso hat der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Gr,etzenbach 
. . -) ' . ; 

diesen neuen Zuteilungen zugestimmt. D5-e Er-bengeme.Lnechaf t 
hat ihre B(,schv,rerc.2_ am 8. Januar 1980 zurückgezogen; die 
Beschwerde Firma Favre is.t gegenstandslos. Beide werden somit 
von der Geschäftskontrol-l"e a:pgeschr~~ben_ .•. 

~ :...· r / : 

Beide BeschwerdefÜhrer ha ben an; -df:e;.Ko'sten. des Verfahrens 
je 50 Franken zu ·b~i~hien·;; in welche ··cter Kodtenvorschuss 

···- • 1 - ;·r.r//r _ ... : ._ . . . . . . _ 
gerechnet wi.r-d , der Rest ist zurückzuerstatten. · 

tl·<•: . . 

,• .. ·-:..•.:,'f'-. 

an- 

r· ··9. 

. . ~ 

Franz Hür.zel.er.9 vertreten durch Herrn Dr. A. Haefliger, Fürsprech, 
---- ..... "'~--~·~-,.,:-r.•,,-= ... ~ ................ =!.oc ::-,.... : --.~:.-_iJ, ~·: . : . : ' 

01 ten. Auch d.i.e se Beschwerde Iconrrte gütlich erledigt werden. 
Der Beachwerdeführer ha.t seine Be schwerxle am 28. Dezember 1979 

~~-~rirtickgezogen; sie ist d~shalb von d~r Geschäftskontrolle 

{ -, ;. 

abgeschrieben. 

( 

:; .• · i .':;_r: 

,:,·. E~ ist selbstverständlich, dass bei 2_~e.ulandumlegungen, die 
... _· ig · 2 Gemeinden dur~hg~führt wer-den, ciie · unterschiedliche 

.. . . . '.. . :_.-_~ : . '1 1 \. ; i ~ . \ 

spezielle Bedingungen erlassen haben, äuf den alten Besitzstand 
; . --:-·•·-~·-,.....,... •T."'f""'"r --.,=· =· --=.--... ··-~-=-----..:::r::=-- 

i · r ~~ i ~: • 

abzustellen ist, wenn Land von einer Gemeinde in die andere 
transferiert wird. Der Beschwerdeführer hat deshalb für das Land, 
das ihm im Ab tausch für bisheriges "Land in der Gemeinde Gretzen 
bach zugeteilt wird, auch Umlegungskosten zu bezahlen. Die 
Umlegungskosten für das Land in Dänf.ken , für welches er Land 
.im Abtausch in Gretzenbach erhalten hat, sind nicht geschuldet. 
Er hat .somt t Uml cgung sko s t cn nur; :für den alten Besitzstand in 

1 .. 

,QretzenbaGh. .zuvbczah'Len. . , .. :. : .. ! ··:·!· . 

·.im.die Kdste~ des··verfahrens·hat der Beschwerdeführer 50 Franken 
'-z_u bezahli?n;:der Rest wird'·zu:rückerstattet . 

. . :,._ ;· 
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:··.ift·-·· .. 

10. Ha:qs __ Le_llenbQ.I:gey _uni Söhne. in_~ach~lasslig~tio.n, vertreten 
' · durch Dr. Gaston Kupper, Fürsprech, Ölten. Mit En t sche'Ld 

vom 8. Mai 1979 hat der Gemeinderat die Einsprache teilweise 
,.: ·· · 'abgewi.e sen , teilweise ist er darauf nicht ei_ngetreten •. Die 

Entschädigungsfragen hat der Gemeinderat abgewiesen und auf 
denEinbezug des Grundstückes GB Däniken 290 in die Bauland 
umlegung ist er nicht eingetreten. Die Beschwerde richtet 

. ·. s.Lch nun gegen diosen Entscheid. Auf die En+schädf.gung sbeg ehr-en 
•,:kann im Baulandumlegungsverfahren durch den Regierungsrat nicht 

.··eingetreten werden, da. die kantonalen SChätzungsinstanzen 
zuständig sind • 

. ., Das Begehren um besondere Behandlung für den öfferitlichen • 
Abzug und um lediglich teil~;eiseri Einbezug der Grundstücks 

;fläche zur Berechnung des öffentlichen·Abzuges muss abge- 
.wiesen werden. Für die Begründung kann auf die Erwägungen unter 
II Ziffer 7 Einwohnergemeinde Däniken Seite-8 verwiesen werden. 

Auch· das Begehren, der G€_g.}_aj.n~_e~t~.~nJ?.acl}-,:hab.? das Grund 
stück GB Däniken 290 in den Umlegungsperimeter:ei~:2:ubeziehen, 
muss abgewiesen werden •. Der Gemeinderat ist zuj~.f:}gp.t-:a,.uf dieses 
Begehren nicht eingetreten, weil er nicht zustäpptgi.·"i-:9.J, den 
Umlegungsperimeter im Gemeindegebiet der Nachbal:'gemeinde Däniken 
festzulegen. Die GemeindeDäniken hat„es ihrerseits abgelehnt, 
dieses, .O.rundstück. in d i.e Umlegung einzubeziehen; die dagegen 

... ·. geri~ht·~·te Beschwerde wurde unter Ir Ziffer 7 Seiten 7/8 
behandelt und entschieden. Es kann darauf verwiesen werden. ·• 

, 1'1°' • 

J: .. 

Die Besthwerde ist-abzuweisen, soweit darauf einzu~~eten ist. 
Der: Beschwerdeführer hat sich an den Kosten des .Ver-f'ahr'ene 
mit 50 Franken zu beteiligen. Der Rest des Kostenvorschusses 
wird zurückerstattet. 

! 'li ~ yzalj:e~ /\.1:terma tt 

Der Beschwerdeführer wendet sich nicht gegen die Form des n2u 
zugeteilten Grundstückes. Er macht aber einen Minderwert geltend, 

·weswegen die Umlegungskosten nicht von ihm zu bezahlen seien 
sondern von den "Ver-ur-sacher-n "; zudem sei ihm die Wertverminderung 
zu entschädigen. Beides sind Entschädigungsbegehren, für welche 
der Regierungsrat nicht zuständig ist. Zuständig sind die 
kantonalen Schätzunesbehörden. 
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Auf die Beschwerde wird somit nicht eingetreten. ~n die Kosten 

r 

·.·. 
des Verfahrens hat der Beschwerdeführer 50 Franken zu bezahlen;· 
der Rest des geleisteten Kostenvorschusses wird zurückerstattet. 

12. :ErbAn_g_eme~ns.9l1?(tS.~JIM!Jiann 

a) Mit der Einsprache verlangt die Beschwerdeführerin, dass GB 
Gretzenbach 174 aus dem Umlegungsperimeter zu entlassen sei. 
Als Eventualantrag verlangte sie, Gs sei die durch die Bahn 
unterführung entstandene Baugrube, aufzufüllen oder eine ent• 
sprechencle Inkonvenienzentschädigung auszurichten. 

Weiter verlangte sie durch die SBB eine schriftliche Zusicherung, 
dass die Grenzen gegenüber den SBB nach der Baulandumlegung 
endgültig seien und keirie Expropriationen mehr durchgeführt 
werden. 

(" 

Die Kosten seien von den V~rursachern zu tragen. 

Der Gemeinderat hat diese Begehren abgewiesen, soweit er 
darauf einzutreten hatte. Er begründete dies damit, dass eine 
Ausklammerung aus dem Umlegungsgebiezt; sehr unzweckmässig wäre. 
Das ganze Gebiet zwischen Rangi.erbahnhof SBB und dem Bogen des 
Ausfahrgeleises müssten in die Umlegung einbezogen werden, da 
alle davon profitierten und betroffen seien. 

Die SBB habe die endgültigen Koor-dd.na t.en bekanntgegeben. Es 
stehe fest, dass die Aushubgrube ausserhalb des Grundstückes 
der Beschwerdeführerin liege und diese Einsprachcpunkte gegenstands 
los seien. 

Die Zusicherung endgültiger Grenzen durch die SBB gehöre nicht 
in dieses Verfahren. Die entsprechende Zusicherung sei von den 
SBB direkt zu verlangen. Das Begehren um Kostenbefreiung müsse 
abgewiesen werden. _Die Kosten seien aber rcüativ gering. 

b) Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende Beschwerde. 
Die Beschwerdeführerin stellt folgende Anträge: 

~ Das Grundstück GB Gretzenbach 174 sei aus der Baulandwn.legung 
zu entlassen. 

- Eventualiter sei der Schac henweg zu ihrem Grundstück auf Kosten 
der Baulandumlegung im selben Zuge und zu den selben Konditionen 
zu san.i er-en wie die ,Schachenstrasse zwischen Dän i.ken und 
Gretzenbach. Die Erschliessung mit.Wasser w1d Elektrizität sei 
auf Kosten der Verursacher des Unterbruches mindestens in der 
früher vorhand2nen Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. 
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--! .· . . 
:., . 

- Die•bestehende Baugrube sei aufzufüllen oder-eine Entschädigung 
zu Le.i s t en , 

.. 
- .Auf das Begehren für die Zus i.cher-ung durch die SBB, da s s: · 

die Grenzen gegenüber der .SBB endgültig seien ll11-9- keine , . 
-- . ; ·-- 1. 

' 
Expropriationen mehr durchgeführt wer-den , sei einzutreten. 

Es sei ·im Schätzungsverfahren eine angemessene Parteient 
schädigung auszuspr-echen," ·· 

Die Entlassung aus dem Umlegungsperirnet~r ist nicht. mögli.ch; 
· unmöglich deshalb, weil ohne den· Einbezug cle s Grundstü:ckes 
GB' 174 dir, Grundstücke ver-scha edener- Grundeigentümer nicht 
'i~ieckmässig hät.t.en zugeteilt werden· 'können; näml.Lch.e •' .• 

; l. l_( _· 

- E1:'beng;;meinschaft. W. Schen~er ( Zutei_· Lung s-Nr-, 20) · 
- Firma 1:t.avr~ und Cie. ( Zuteilungs-Nr. 21) , ._ . . : 
-~ Antonia Heer-Rossi (Zuteilungs-Nr. 24) · · · 
-1Mangrith Küpfer-Gisi (Zuteilun'?s-Nr. 36). 
- Hans ,Tanner (Zuteilungs~Nr. 53) 
- .SBB {Zuteilungs-Nr. 4 3) . · - ~ r---- .. ·: . 

C .)•-·_· ~:_;, 

. Nach ).ang~ähriger Praxis. de s Regi~rung~rate_s mussten . immer auch 
gut überba~bare Grundstücke in die Baulandumlegung einbezogen 
: (_i ! •': • ,·, ·- • • • • • : : .-.· • • : • :· • 

werden, wenn sie fü1· die lJmlegung der andern Grundstücke 
notwendig und zweckmässig sind. Diese P;axis ist denn auch in 
die· neue Baulandumlegungsverordriung· auf'gcnommen word·en.i:a Der 

.· mas~gebende § 7 Absatz 1 lautet wie folgt: 1• .:Jfi:, 
··i· ·.· .. •. 
Umlegungsgebiet 
Absatz 1: In das Umlegungsgebiet sinc alle nicht über 

bauten und überbauten Grundstücke, Grundstücks 
teile.und Rechte einzubeziehen, ohne.die.eine Bau 
landumlegung· nicht zweckmäsui.g dur-chgef'ühr-t werden 
könnt.e •.•••• 

. : 1 ... 

• 
Die~C Bestimr;;ung ist klar und eindeutig. Grundsätzlich sind 
alle Grundstücke in.eine Baulandumle.gung einzubeziehen, ohne die 
eine Bau'Landuml.egung nicht zweckmä s si.g dur-chg o.t'ühr-t werden kann. 

Im vorlieg-enden Fall ist wie oben bereits erwähnt.der Einb0zug 
des Grundstückes 174 für die Baulandumlegung nötig, um eine 
zweckmässige Landumlegung durchführc.m zu können. Zudem wird das 

. .• . . . . ' -'~ . . . . , . . .... .. . . . 

Grundstück 174 __ selber umgelegt. Es wird zum Teil nach Osten 
; ,. . .- . . . 

an clie Linie des E11teignungsbannes für dj,e. Erste11ur{g des SBB-~ 
·. '·,.. '.·"'· • .. . _. f·,,· •' .·.• •. · .. 

Gqterbahnhofe? und des Ausfahrtsgeleises_ verschoben. Es sprechen 
alle.gesetzlichep_Gründe und Voraussetzungen gcgGn eine 

. . . . ; • .. 'J . , : . . .. :· ~ :, \ -. ._. . 

/,.usklammer~g aus dem Baulandumlegung,sgebiet., weshalb die 
. ~ ' . . . . . ' ' . . ' : -. ,.. ; ... . 

Beschwerde in diesem Punkte abgow.i e s en "1/<Terden muss. 
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Das Begehr en , den SchachE:nweg auf Kosten dr.:::r Umlegung im selben 
Zuge und zu den gleichen Bedingungen wie d i,e Sch2chenstrasse 
zwi schen Däniken und Gretzenbach zu sanieren, muss abgewiesen 
werden.·Der Bau des Schachenweges ist nicht gleich zu setzen mit 
dem Bern der Schachen.strasse. Erstens 1,rird die Schachenstrasse nicht 
auf Kosten der Baulandumlegung gebaut sondern zum grossen Teil auf 
Kosten der SBB als Verursacher9zweitens muss der Schachenweg nicht 
verlegt und nicht wegen. der SBB ausgebaut werden. Der Beschwerde~ 
führerin steht es frei 9 bei der Gemeinde ein Gesuch um /.usbau 
des Schaobenwcgc s zu stellen, wobei das Erschliessungsreglement 
der' Gemeinde Gr0tz0nbach Anwendung findet. /ruf das Begehren um 
Wiederinstandstellung der durch die SBB unterbrochenen Was.ser- 
und Elektrizitätsversorgung kann nicht eingetreten werden, weil 
diese nicht GegenstBnd des Baulandumlegungsverfahrens sind. Die 
Beschwerd~führerin hat sich direkt mit den SBB als Verursacher 
oder mit den betreffenden Anstalten in Verbindung zu setzen. 

Nachdem die SBB die endgültigen Koordinaten der Gemeinde bekannt 
gegeben haben, steht eindeutig fest, dass die bestehende Bau 
grube, die durch den Bau der Bahnunterführung entstanden ist, 
ausserhalb des Grundstückes der Beschwerdeführerin liegt. Durch 
diese Baugrube und d.er Nichtzuteilung dieser Grube an die 
Beschwerdeführerin wird dieser Beschwerdepunkt gegenstandslos, 
ebenso das Begehren um Ausrichtung einer Entschädigung~ 

Nach dem Strassen~ und Baulinienplan 11Steinlenr,, der mit Regierungs 
ratsbeschluss Nr. 1009 am 27. Februar 1980 durch den Regierungs 
rat genehmigt wurde, ist von den SBB~i~nlagen ein t„chsabstand 
von 3.50 m ab äusserem Geleise vorgesehen. Von hier aus beträgt 
der Baulinienabstand 4 Meter. Nach der Bokannt.gabe der endgültigen 
Koordinaten durch ctie SBB sollte die Zusich0rw1.g durch die SBB, 
dass die Grenzen endgültig sind und keine Expropriationen mehr 
nötie sind, gegeben sein. Das Begehren ist jedoch abzuweisen, 
weil v,reder der Gemeinderat als durchführende Behörde noch der 
Regierungsrat als Genehmigungsinstanz der B2.ulandumlegung für eine 
solche Zusicherung zuständig sind. Der Gemeinderat ist darauf 
zu Recht nicht eingetreten. 
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L· 

. ·,J.=": 

.. '>Das Beg'ehren euf e i.nc Parteientschädigung im GenehmiQID.gs 
verfahren Ls t abzuweisen. Nach § 39 Vt=:·l...;wal tu...rigsr·echtspflegege.setz 
(=VRG) werden den· am Verfahren beteiligten Behörden in der Rer-;el 
keine·Partcientschädigw1gen auferlegt. Diese Möglichkeit besteht 

·nur, wenndi2 Gemeinde willkürlich Ent.scheide trifft oder sonst 
gegen Verwa.ltungsrechtsgrundsätze ver-s tös s t . 

Im vor Lä egenden Fall hat die Gemeinde korrekt gehe.ndel t und 
keineswegs willkürlich entschieden, so dass es sich nicht 
::."'ecb,tfertigt, sie mit der Bc~zahlung einer Parteientschädigung 
zu belasten. 

Die Beschwerde wird kostenfällig abgewiesen, soweit cta~auf 
einzutreten ist •. Die Beschwerdeführerin ha t eine Entsch~~dgebühr 11• 

•_; .von .200 Franken zu bezahlen,. an welche der geleü~tete Ko s t.err- 
verschliss angerechnet wird. '_.::!· . 

~ .. ~-. : . • J 

III 
,, .. , Formell=wurde das Verfahren in be i.den Gemeinden richtig dur-cri 

gefilhrt. Die zur Genehmigung notwe::pc:ligen und öffentlichen auf 
gelegten,,oder .durch Vereinbarung erste11: ten (i,m Baschwer-dever= 
,fahren) Unterlagen (Pläne alter und ne1.1er l?esitz, Flächen"'.' und 
Eigentürnertabelle sowie Dienstbarkeitenverzeichnj,.s) sind dem 
Regierungsrat vollständig unterbreitet worden~.Der gruntj.sätzlichen 
Genehmigung der Baulandumlegung, "Aar-ef'e Ld". d~;r:- Einwohnergemeinden 
Däniken und Gretzenbach steht daher nichts im ~rege, da sie recht- und 
zweckmEissig ist. 

Es,tritt die übliche Gebührenbefreiung ein. 

Es· wird ··~: 

beschlossen: 
"'--· N~t1L .. _.._.,. 

• 
1. · Die Baulandumlegung "Aar ef'e.Ld" der Ei.nwohncr-geme Lnde päj1i.k._~l'l 

und Gretzenba<?h' wirtl grundsätzlich. gonohmi.g t; 

2. Die Einwohnergemeinden Däniken und Gretzenbach werden ver= 
. halten, die Bauiandumlegungvermessen und ~errnarken zu lassen 
. und de~ Bau--Dep,artement 6 Pläne · ( 2 . Pläne in. rei~sfes.ter Aus- 

•• • ,•. • • 1 • • 

führung) sowie 6. Zuteilungs- und Dienstbo.rkeitenyerzeichnis3e - 
versehen mit den Genehmigungsvermerken der' Gemeinden - mit dem 
Gesuch um definitive Genehmigung einzureichen. 
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/ 
3. Vom Rückzug der Beschwe~den Hans Morach, Firma Maur~r AG, 

Frau B. Maurer~BillE:ter, Franz Hess und Armin Hubschmid 
sowie· Erbengemeinschaft 1l.' -Schenker, Firma Favr e und Cie. 
und Franz Hürzeler wird Kcnn trid s genommen. Sie w12rden von 
der Geschäftskontrolle abgeschrieben. An die Kosten des 
Verfahrens haben die Beschwerdeführer je 50 Franken zu be 
zahlen; der Re st des Koz t.envor-schuaae s wird Lhnen zurück 
C?rst2ttet. 

4. Die Be schwer-de \Jal ter Huber wird abgewiesen. Er hat eine 
Entscheidgebühr von 150 Franken zu bezahlen, an welche 
der geleistete Kostenvorschuss angerechnet wird. 

5. -/mf d.l e. Beschwerde Erbengemeinsche_ft O. Meister wird nicht 
eingetreten. Sie hat an die Kosten des Verfahrens 100 Franken 
zu bezahlen, welche mit dem geleisteten Kostenvorschuss 
verrechnet werden. 

6. Die Beschwerde He.ns Leuenberger und Söhne in Nachla.ssliqui 
dation wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Sie 
hat eine Entscheidgebühr von 150 Franken· zu -- bezahlen, welche 

mit dem_geleisteten Kostenvorschuss verrechnet werden. 
. . ' 

7. Die Beschwerde Hans Leuenberger und .Söhne in Nachlassliquidation 
wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Sie hat einen 
Verfahrenskostenbeitrag von 50 Franken zu bezahlen. Der Rest 
des Kostenvorschusses wird zurückerstattet~- 

- 8. J-,.uf die Beschwerde 1:,ra1 ter Al te-rmatt wi.r-d nicht eingetreten. 
An die Kosten des Verfahrens hat er 50 Franken zu bezahlen; 
der Rest des Kostenvorschusses wird zurückbezahlt. 

9. Die Beschwerde der :i:T;rbengemeinschaft S. Hagmann wird abg e 
wiesen1 soweit darauf einzutreten ist. Sie hat eine Ent 
scheidgt:?bühr von 200 Franken zu bezahlen, an welche der 
geleistete Kostenvorschuss- ängerechn8t wird. 

10. Die Einwohnergemeinden Däniken und Gret.zenbach haben die Ge 
nehmigungsgebühr von 500 Franken (je· 250 Franken) und die 
Publikationskosten zu bezahlen. 



\ 
- 14 .. 

11. Für die durch das.Unternehmen bedingten grundbuchlichen Ein- 
.· tragungen, Aendor'ungen und .. Löschungen. werden k~ine. Gru...vidbuch 
und andere Amtschreibereigebühre:t1. und: für. die Eigentumsüber- 

.· ··i..· tragunc:en keine Handänder'unz sgebühr-en erhcben , 

12.-Ueber die Erhebung einer Kapitalgewinnsteuor entscheiden clie 
zuständigen Stcuerbehö~dcn. 

Hans Morach Däniken 
-- ,• • - • •,.. •- •-• • -~--•'•· •·'"•-.=--a--•·., 

Kostenvorschuss 
Verfahrenskostenanteil 
Rücker-a+at tung 

Fr. 100.--· 
Fr. _30.·-:: 
Fr. 50.-- ___ -.·~===== . = 

(v.Kto. 18-600 auf Kto. 
?.Jl0~230 umbuchen) 

• :;Q_r~~ß.L_§.i~nh~r~J-L~J?..i=:tcls.D. (Firma Maurer AG, Däntken / Frau Maurer- 
::' :,x. C) .· ;;:·,, B.illeter, \val terswil 

Kostenvorschuss 
Verfahrenskostenanteil 

: Rücker-s ta't.tung 

Fr .. 100~-- (je Fr. 5Ö.--) ·-, 
Fr. 100.--. (v.:Kto. 18-600 auf Kto. 

~~~- ~~= 2010~230 umbuchen) 
Fr. ~.-- 

, __ Dr~. R,. Stein~,.- o,~_t_en 
Kostenvorschuss . .- .. 
Verfahrenskostenanteil 

. . - 
Rü6k'er s ta ttunl 

(Franz Hess,Däniken) 
Fr. 100. -'."" 
F 50 (v. Kto. 18-600 auf Kto. ·=:r~.- _ ___:_=. 2010-230. umbuchen) 
Fr. 50.-- 

~ . . : _[ ! 

Qr..:~~-·g~~§j:g_~~,.2.ey,_...9_1l~~n (Armin Hubschmid, Däh.i.ken) 
Ko s t.envor-schuss Fr. 100. -- 
V. f h k t· t· il F 50 (v. Kto. 18~600 auf Kto. . er a r ens o s enan e ..J:..~--,~-~._;:::, . 2010=?.30 umbuchen). 

• 
Rückerstattung Fr. 50. ,;.;,_ 

- .-.--. -- 

Pa,_1:1lS,chenker-9ng_r~e:t:z~~D.h?.9[! (Er-bengeme Lrrscha f t, '\f. Schenker) 

Kostenvorschuss , Fr. 100 . .,.""' (v. Kto·~ lS-600·.auf Kto. 
Ver'f'ahr-ensko at.enan t e i.L .. K.r.!...;~ ~o~~:..::. 2010·-230 umbuchen ) 
Rückerstattung . Fr .. 5Q. -- 

.Rr.!,.,.:~z~-Ji~l!l~@ll~- Ülj:on (Fä. Favr-e und Cie, AG, Wallisellen)' 
Kostenvorschu-;s ;F;: 100.-- ( 6 v. Kto. 18~ 00 auf Kto. 
Verfahrenskostsnanteil E:r.~.- ~29..!_-:::, 2010-230 umbuchen) 
Rückerstattung Fr. 50.-- 
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Franz Hürzeler Gretzenbach ~-". ,--, ... , •-~--·--·:....,'~•-~=-=• " 
Kostenvorschuss 

- Verfahrenskostenanteil 
Rückerstattung 

Pr , l50 · -·- ( v. Kto. 18·-600 auf Kto. 
IT· _ 5D.;:- 2010~230 umbuchen),·< 

Fr. 100.-- 

Walter Huber Däniken ----. ~--.,·-~-----~·- ~-~-~~~--- . -, 

Kostenvorschuss 
Entscheidgobühr 
Ftechnungsstellung 

C 

Fr. 100.- 

fJ.'_~_ .1.5.Q. ~:: 
Fr. 50.-~ 

(Fr. 100~-- v. Kto. 18- 
600 auf Kto. 2010-230 
umbuchen) - - 

(Staatskanzlei Nr. 603) 
Reh 

.Q§kar~_Meis_tE?FL _,.Ss,)lö,pe,11~{erq (Er-bengemc Lnschaf t Meister, Däniken) 

Kostenvorschuss Fr. 100.-- (v. Kto. 18_600 auf 
Entscheidgebühr Fr.+9,0!:.::;:. Kto. 2010~230 umbuchen) 

Fr. - - . -·- 

Kostenvorschuss 
Entscheidgebühr 

Kostenvorschuss 

(H. Leuenberger und Söhne in Nachlass 
liquidation) 

Fr. 150.-~ (v. Kto. 18-600. auf 
- - . ·_Kto. 2010-230 umbuchen) Fr. 150.-- 

aa:..~;T.•--~:._,-,,.--:-c:,,:.-,-~ 

C 

(H. Leuenbergerund Söhne· 
liquidation Däniken) ' 

Fr. 100. -'."' 
Fr. _ 50. -'." 
Fr~ 50.-- 

Verfahrenskostenanteil 
Rückerstattung 

Walter Altermatt Dulliken ~- -----~,~~- . -~ .. ,- _'..}.. __ ,___ . ' 

Ko s tenvor-schus s 
Verfahrenskostenanteil 
Rückerstattung 

Fr. -.-- 

- Fr. 100. - 

Fr!.~ '.z.Q~:'.".-: 
Fr. 50.-- 

in Nach l.as s- 

(v. Kto. 18-600 auf Kto. 
2010-230 umbuchen) 

(v. Kto. 18-600. auf Kto. 
2010-230 wnbuchen) 

.:E.3.r..~oJi_a,gmanl"l,_ Oltcn (Erbengerneinschaft S. Hagmann, Gretzenbach) 
Kostenvorschuss 
Entscheidgebühr · 
Rechnungsstellwig 

Fr. 100.-- 

E.~ .. --~?.Q..O~! ,":-= 
Fr. 100.-- 

(Fr. 100.-- v. Kto. 18- 
600 auf Kto. 2010-230 
umbuchen) · 

(Staatskanzlei Nr. 604) 
Reh 



) 
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1 
~ 

E:lnwohnergern§incleD/:Lnikeri, 
Genehmigungsfebühr 
Publilcationskosten 
Rechnungsstellung 

E~rnA[ol:m §.r_geme iJ1dy G re "tzenbBE_h 
Genehmigungsgebühr 
Pubiikationskosten 
Rechnungsstellunc 

· .. :: ... · . 

Fr. 250.--~ 

~r_. L lS. --. ( ,Staatskanzlei Nr. 605) 
Fr. 268.-- Reh. . . 

Fr. ?50.-~ 

Fr .. _ 18._-~ 
( St~a;tskanzlei Nr. 606) Fr. 268. •=~ nch 

Der Staat~schreibe~ · 

. -,_-,(_,ii. _,-; - ·,-·, 

Bau-Departement (3), mit Akteri 
Rechtsdienst rw (2) 
Tiefbauamt (2 
Hochbauamt(? 
Amt für Raumplanung (2) 
Kantonale Steuerverwaltung ( 2) · • · ,-;_: .· •· 
Steuerkommi,'.Ssion Gösgen, Amthaus, 4600 01 ten _ .... -, ,, 

.Ff.nanzver-wa L'tung ( 3), ( zur Anweisung und Rechnungsstellung)' ' 
Finanzverwaltung/Buchhaltung (2) (zur Umbuchung v. Kto. 18-600 auf 

2010-230) 
Kreisbauamt II, 4600 Olt~n . 
.funtschreiberei Olten-Gösgen, Amthaus, 4600 Olten 
Baukommis.sion dE?r Einwohn-ergeme,inde, 4658 Däniken . . .-- ; . _. 
Baukommission der Et.nwohner-gemef.nde; 5014 Gr-e t.z enbach ' · · · 
J\mmannamt der Einwohnergemeinde, 4658Däniken, EINSCHREIBEN/Rechnung 
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 5014 Gretzenbach, EINSCHhEIBEN/ 

. Rechnung. . 
Ingenieurbüro Hediger und Hildebrand, Basl~rstrasse 30, 4600 •· 01 ten 
Hans Morach, Unterdorfstrasse 5, 4658 Däniken, EINSCHREIBEN ·, • 
Dr. Stefan Müller, Ringstrasse 4, 4600 Olten, EINSCHREIBEN 
Dr. R. Stepharü, Mellingerstrasse 6, 5401 Baden, EINSCHREIBEN 
Firma Maurer AG, 4658 Däniken, EINSCHREIBEi'J;. · ·· · ··· • , . _. · 
Frau B. Maurer-Billeter, im, Höfli, 5746 Walterswil, EINSCHREIBEN 
Dr. R. Steiner, · Römer-s tr-as se 6, 4600 01 ten, EINSCHIIBIBEN 
Franz Hess, ~-Jeuhof, 4658 · Däniken, EIN.SCI-IREIBEI'if: ·• 
Dr. G. Kuppcr-, Römerstrasse 14f 4600 Olten, EINSCHREIBEN .. 
li.rmin Hubschmid, D2chdec:ke_rr1E;is_ter, lJ-658 Däniken, EINSCHRElBEN' 
Paul Schenker, :Ettenbergstrasse 12, 5014 Grctzenbach ( 2), für sich 

und die_ Erbengemeinschaft, ErN.sCHREIBEN 
Dr. w. Hagmann, Martin-Distel-istrasse 26, L~600·0lten, EINSCI-JREIBEN 
Firma Favr'e .und Cie, AG, Zementwarenfabrik, 8301-+ 1..ra.llisellen,}~INSCHHEIBF 
Dr. f •• Haeflfger, Baslerstrasse 30, 4600 01 t on , EII\JSCI-ffrnIBEN · 
Franz Hür-z e Ler, am ,Stalden 115, 5014 Gretzenbach; EINSCHREIBEN 
Walter Huber, Oberclorfstrasse.35, 4658 Däniken, EINSCHREIBEN/ 

Rechnung . ' ' ·· · - 
Oskar Meister, Gartenstrasse 34, 5012 Schönenwerd (2), für sich 

und die Erbengemeinschaft, EINSCHREIBEN 
Dr. G. Kupper, F<ämerstr. 14, 4600 Olten ~2)1 EINSCHREIBEN 
Dr. G. Kupper, Römerstr. 14, 4600 Olten ,2), EINSCHREIBEN 
Walter Al termatt, Elektro~ und TelefonanJ ~gen, L~657 Dulliken, 

EINSCHREIBEN 
Bruno Hagmann-Rauber, Sonnhaldenstrasse 43, 4600 ülten (2), für 

sich und die Erbengemeinschaft EINSCHREIBEN/Rechnung 


